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Für alle Steuerpflichtigen 

Berufsausbildungskosten: Sind die Regelungen 
verfassungswidrig? 

I Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung sind als notwe ndige Voraus
setzung für ei ne nachfolgende Berufstätigkeit beruflich veranlasst und als Wer
bungskosten zu berücksichtigen . Diese Ansicht vertritt der Bundesfinanzhof und 
hat dem Bundesverfassungsgericht daher die Frage vorgelegt, ob die anderslau
tende gesetzliche Regelung verfassungswidrig ist. I 

Die gesetzliche Regelung 

Aufwendungen für eine erstmalige Be
rufsausbildung oder für ein Erststudi
um , das zugleich eine Erstausbildung 
verm ittelt, sind keine Werbungskosten, 
wenn diese Berufsausbildung oder die
ses Erststudium nicht im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses stattfindet. Diese 
Vorschrift wurde mit Gesetz vom 
7.12.2011 rückwirkend ab dem Veran
Lagungszeitraum 2004 eingeführt . 

Die Folge: Aufwendungen können in 
diesen Fällen nur als Sonderausgaben 
bis maximal6.000 EUR [bis zum Veran
Lagungszei t raum 2011: 4.000 EUR) im 
Ka lenderjahr geltend gemacht werden . 

Vorteile durch Werbungskosten 

Da während einer Ausbildung oder eines 
Studiums keine bzw. nur geringe Ein-

nahmen erzielt werden, führen [vorweg
genommene) Werbungskosten regelmä
ßig zu einem vortragsfähigen Verlust, 
der sich in den Jahren der Berufsaus
übung steuermindernd auswi rkt. 

Demgegenüber bleiben Sonderausga
ben bei fehlenden Einkünften wir
kungslos, da hier keine jahresübergrei
fende Verrechnung möglich ist. 

Wie ist jetzt zu verfahren? 

Steuerpflichtige sollten ihre Berufsaus
bildungskosten [Stud ien - und Prü
fungsgebühren, Fahrtkosten , Kosten für 
Lernmaterialien etc.l in der Steuerer
klärung als Werbungskosten bzw. als 
Betriebsausgaben geltend machen und 
gegebenenfalls eine Verlustfeststellung 
beantragen . Wird das vo m Finanzamt 
abgelehnt, sollte unter Hinweis auf die 
bereits be im Bundesverfassungsger icht 

Daten für den Monat 
Februar 2015 

~ STEUERTERMINE 
Fälligkeit : 

• USt, LSt = 10.2.2015 

• GewSt, GrundSt = 16.2.2015 

Überweisungen [Zahlungsschonfristl: 
• USt, LSt = 13.2.2015 

• GewSt, GrundSt = 19.2.201 5 

Scheckzahlungen : 

Bei Scheckzahlung muss der Scheck 

dem Finanzamt spätestens drei Tage 

vor dem Fällig ke itstag vorlie gen! 

~ BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG 

Fälligkeit Beiträge 2/20 15 = 25 .2.2015 

~ VERBRAUCHERPREISINDEX 

anhängigen Verfa hren Einspruch einge
legt und das Ruhen des Verfah rens be
antragt werden . 

Quelle I u.a.: BFH, Beschluss vom 17.7.2014, 
Az. VI R 2/12. Az. beim BVerfG: 2 Bvl 23/14, un
ter VJVJVJ·tvvvjde. Abruf-Nr. 172681; BFH, Be 
schluss vom 17.7.2014, Az. VI R 8/12, Az. beim 
BVerfG 2 Bvl 24/14, unter VVVJvv·iVJVJße, Abruf 
Nr. 143275 



-2-

Für alle Steuerpflichtigen 

Sind Scheidungskosten weiterhin als außergewöhnliche 
Belastung abzugsfähig? 

I Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat als erstes Finanzgericht über die Frage 

entschieden, ob Scheidungskosten nach der ab 2013 geltenden Neuregelung als 
außergewöhnliche Belastung steuermindernd berücksichtigt werden können. Da

nach sind Prozesskosten für die Ehescheidung selbst abzugsfähig, nicht aber die 

sogenannten Scheidungsfolgesachen . I 

Zum Hintergrund 

Nach der langjährigen Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs waren Zivilpro

zesskosten - mit Ausnahme von Schei 

dungskosten - grundsätzlich nicht als 

außergewöhnliche Belastungen abzieh
bar. 

Unter Änderung seiner bisherigen 

Rechtsprechung hatte der Bundesfi

nanzhof in 2011 jedoch entschieden, 

dass Zivilprozesskosten als außerge

wöhnliche Belastungen zu berücksichti

gen sind, wenn der Steuerpflichtige dar

legen kann, dass die Rechtsverfolgung 

eine hinreichende Aussicht auf Erfolg 
bietet und nicht mutwillig erscheint. 

Diese günstige Rechtsprechung hat der 

Gesetzgeber mit Wirkung ab dem Ver

anlagungszeitraum 2013 ausgehebelt. 

Nunmehr heißt es: .. Aufwendungen für 

die Führung eines Rechtsstreits [Pro

zesskosten] sind vom Abzug ausge

schlossen, es sei denn, es handelt sich 

um Aufwendungen, ohne die der Steu

erpflichtige Gefahr liefe, seine Existenz

grundlage zu verlieren und seine le

bensnotwendigen Bedürfnisse in dem 
üblichen Rahmen nicht mehr befriedi
gen zu können ." 

Strittig ist nun, ob 

• mit der Neuregelung .. nur" die 

Rechtslage vor der steuerzahler

freundlichen Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs wieder herge

stellt werden sollte oder 

• damit auch die Sonderbehandlung 

der Ehescheidungskosten entfällt. 

Entscheidung des Finanzgerichts 

Nach Auffassung des Finanzgerichts 

Rheinland-Pfalzsind die Prozesskosten 

für eine Ehescheidung auch nach der 

Neuregelung als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar. Denn der Geset

zestext knüpft exakt an eine Formulie

rung aus der bis 2010 geltenden Recht

sprechung des Bundesfinanzhofs an . 

Diese Anknüpfung weist darauf hin, 

dass der Gesetzgeber keine neuartigen, 

sondern die dieser Rechtsprechung zu

grunde liegenden Wertungen in das Ge

setz einfließen lassen wollte . 

Unter .. Verlust der Existenzgrundlage" 

ist auch der Verlust der seelischen 

Existenzgrundlage zu verstehen, die 
nach Zerrüttung einer Ehe ohne Schei

dung anzunehmen ist. Daher ist die 

Zwangsläufigkeit bei Ehescheidungen 

grundsätzlich zu bejahen . 

Dagegen stellen die (prozessualen) Kos

ten für Scheidungsfolgesachen [Unter

halt, Ehewohnung und Haushalt, Güter

recht, Sorgerecht, Umgangsrecht] keine 

außergewöhnlichen Belastungen dar. 

Die Zwangsläufigkeit solcher Kosten ist 
u.a. deshalb zu verneinen , da sie der 

Steuerpflichtige dadurch vermeiden 

kann, dass er die Einbeziehung von Fol

gesachen in den Scheidungsverbund 

nicht beantragt. 

Praxishinweise 

Auch für Veranlagungszeiträume ab 
2013 sollten Scheidungskosten als au

ßergewöhnliche Belastung in der Ein

kommensteuererklärung geltend ge

macht werden. Da die Finanzverwal

tung diese Aufwendungen jedoch vor

erst nicht berücksichtigen und den 

Ausgang des Revisionsverfahrens ab

warten wird, sollte unter Hinweis auf 

das anhängige Verfahren Einspruch 

eingelegt und das Ruhen des Verfah 

rens beantragt werden . 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass 

sich außergewöhnliche Belastungen 

nur dann steuermindernd auswirken, 
wenn sie die im Gesetz festgelegte zu 

mutbare Belastung übersteigen. Die 

Höhe der zurnutbaren Belastung hängt 

dabei u.a. vom Gesamtbetrag der Ein

künfte ab . 

Quelle I FG Rheinland-Pfa lz. Urteil vom 

1610 2014. Az. 4 K 1976/14, Rev. BFH Az. VI R 

66/14 un ter 1/V.VV.IfV.·IIfV.IfV..de, Abruf-Nr. 143189 

Im Januar 2015 

Für alle Steuerpflichtigen 

Versorgungsausgleich: 
Steuerliche Behandlung 
von Ausgleichszahlungen 

I Ausgleichszahlungen, die zwischen 

ehemaligen Eheleuten zur Vermeidung 

des Versorgungsausgleichs fließen, sind 

beim Empfänger steuerlich nicht zu er

fassen. Nach einer umfassenden Würdi

gung kam das Finanzgericht Hessen zu 

dem Schluss, dass die Ausgleichszah

lungen keiner Einkunftsart zuzuordnen 

sind . Da gegen dieses Urteil die Revision 

anhängig ist, können geeignete Sach

verhalte offengehalten werden . I 

PRAXISHINWEIS I Auch das Finanz
gericht Köln hatte sich kürzlich mit 
dem Versorgungsausgleich befasst 
und entschieden, dass von einem an
gestellten Rechtsanwalt an seine Ex
Ehefrau geleistete Ausgleichszahlun
gen ebenso wenig einkommensteuer
mindernd zu berücksichtigen sind. 
Auch gegen diese Entscheidung ist 
bereits die Revision anhängig. 

Quelle I FG Hessen , Urteil vom 8.7.2014, Az. 11 
K 1432/11. Rev. BFH Az. X R 48/1 4, unter www. 

iVV.IfV.: de. Abruf- Nr. 142829: FG Kö ln, Urteil vom 
26 32014, Az. 7 K 1037/12, Rev. BFH Az. X R 41/14. 
unter VJVJw)VJVJ de, Abruf- Nr. 142167 

Für Unternehmer 

Bei Aufträgen an 
eine OHG muss keine 
Kü nstlersoziala bga be 
abgeführt werden 

I Vergibt ein Unte r nehmen Aufträg e an 

eine Werbeagentur, die in der Rechts

form einer offenen Handelsgesell
schaft [OHG) geführt wird, muss es ke i

ne Künstlersozialabgabe abführen . Das 
Bundessozialgericht hat nämlich ent 

schieden , dass Zahlungen an ein e OH G 

nicht als Entgelt für selbstständi ge 

Künstler im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 

Kü nstlersozialversiche ru ngsgesetz an

zusehen sind . I 

Hinweis I Auch Zahlungen an jurist i

sche Personen lz .B. Gm bH]. Ko mman

ditgesellschaften [KG ] sowi e Gm bH & 
Co . KGs sind nicht abgabepflichtig. 

Quelle I BSG-Urteil vom 16 7 2014. Az. B 3 KS 
3/13 R, unte r .1/V.IfV.VV. llfV.IfV. de, Abruf-Nr. 142916 


